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Antrag auf Mitgliedschaft     
 
Bitte geben Sie diesen Antrag ausgefüllt und unterschrieben in unserem Büro im Rathaus ab. 
Sollten Sie Fragen zur Mitgliedschaft haben oder Unterstützung beim Ausfüllen benötigen, hel-
fen wir Ihnen gerne weiter. Sobald Ihre Mitgliedschaft im Verein aufgenommen ist, erhalten Sie 
eine schriftliche Mitteilung. 
 

 
Mitglied: Name 
 

Vorname: 
 

Geburtsdatum: 
 

Familienmitglied: Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum: 
 

 
Straße, Hausnummer 
 

PLZ Ort 
 

 
Telefon: 
 

Mobiles Telefon / E-Mail-Adresse 
  

     Ich möchte „Miteinander“ e.V. mit meinem Mitgliedsbeitrag unterstützen. 

 Ich kann Hilfe anbieten im Bereich:  Ich benötige Hilfe im Bereich: 

   Betreuung / Besuchsdienst   Betreuung / Besuchsdienst  

   Begleitdienste z.B. zu Arzt, Behörden,   Begleitdienste z.B. zu Arzt, Behörden, 
 Freunden    Freunden,  

   Rasen mähen   Rasen mähen 

 Unterstützung bei Gartenarbeit   Unterstützung bei Gartenarbeit 
   
 Schneeräumen   Schneeräumen 

 Leichte handwerkliche Hilfe   Leichte handwerkliche Hilfe 

 Spaziergänge   Spaziergänge 

 Einkäufe    Einkäufe 

   

Ort, Datum      Unterschrift Mitglied 

 

 

 

 

„Miteinander“  
Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V. 
Im Rathaus Kirchstr. 7 | 88699 Frickingen 
Tel. 07554 9830 50 
info@miteinander-frickingen.de 
www.miteinander-frickingen.de 
 
Volksbank Überlingen eG 
IBAN: DE38 6906 1800 0067 0010 01  
BIC: GENODE61UBE 
Gläubigeridentifikations-Nr.: DE45ZZZ00001072464  
Vereinsregister AG Freiburg Nr.: VR 580854 
1. Vorsitzender: Alfred Rock 
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Verein „Miteinander“ Bürger-Selbsthilfe FRICKINGEN e.V. Zahlun-
gen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir 
unser) Kreditinstitut an, die von dem Verein „Miteinander“ Bürger-Selbsthilfe FRICKINGEN e.V. auf mein 
(unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen. 
 

Kontoinhaber: 

IBAN: DE_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
 
BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bankbezeichnung:  

 
 
Datum:                                                      Unterschrift Kontoinhaber 

 
Kündigung: 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft für das Folgejahr muss bis Jahresende schriftlich erfolgen. 
 
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Ver-
anstaltungen, öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und 
Filme auch im Internet veröffentlich werden. 
Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Ver-
einsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten, auch im Internet, freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen 

Einwilligung gem. Art. 6 Abs. lit. a) DS-GVO 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein „Mitei-
nander“ Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V.“ mich betreffende personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, 
Bilder und Filme veröffentlichen darf. Diese Einwilligung beinhaltet auch die Veröffentlichung auf den In-
ternetseiten des Vereins. 

Ort, Datum      Unterschrift Mitglied 

 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift Familienmitglied 
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Anlage 1 zum Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Eintritt in 
den Verein „Miteinander“ Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V.   
 
1. Verantwortlichen Stelle 
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung im Verein ist: 
„Miteinander“ Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V. 
Alfred Rock (1. Vorsitzender) 
Im Rathaus, Kirchstr. 7 
88699 Frickingen 
Tel. 07554  98 30 50 
Mail: info@miteinander-frickingen.de 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Na-
men, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
„Miteinander“ Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V. erhebt und verarbeitet die folgenden personen-
bezogenen Daten: 
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 
und Geburtsdatum verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO. 
Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet. Die Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO. 
Zur Erfüllung des Vereinszwecks (Förderung der Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrtspflege, För-
derung von Bildung und Erziehung) werden Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer von Mit-
gliedern an Einsatzleitung und Helfer weitergeleitet. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) 
DS-GVO. 
Die eventuelle Erhebung weiterer personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich auf freiwilli-
ger Basis. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. a) DS-GVO. 
 
3. Empfänger der personenbezogenen Daten 
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder 
bei Microsoft Deutschland konform zu datenschutzrechtlichen Auflagen gespeichert 
 
4. Speicherdauer 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft ge-
löscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 
 
5. Betroffenenrechte 
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Be-
richtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Ver-
arbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 
DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 
Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jeder-
zeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
zu. 
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Anlage 2 zum Antrag auf Mitgliedschaft 

 
Beitragsordnung 

 
1. Ermächtigungsgrundlage 

Diese Beitragsordnung wird aufgrund der Regelungen in § 4 Abs 3) der Satzung des Vereins 
„Miteinander“ Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V. erstellt. 

 
2. Beitragspflicht 

Das Beitragsaufkommen ist eine wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des 
Vereins. Daher ist der Verein darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihrer in der Satzung 
grundsätzlich verankerten Beitragspflicht pünktlich in vollem Umfang nachkommen. Nur so 
kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen gegenüber den Mitgliedern 
erbringen. Jedes Vereinsmitglied hat daher einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 

 
3. Fälligkeit des Beitrags 

Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 15. März eines jeden Jahres fällig. 
 
4. Zahlungsform 

Die Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basislastschriftverfahren eingezogen, das gleiche gilt 
für offene Rechnungen. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorstand bei Aufnahme in den 
Verein eine Einzugsermächtigung zu erteilen. 

 
5. Höhe des Jahresbeitrags  

Einzelmitgliedschaft:  18 € pro Jahr 
Familienmitgliedschaft/Paare: 30 € pro Jahr 
Juristische Personen:  50 € pro Jahr 

 
6. Änderungen 

Änderungen, die die Höhe des Beitrags, sowie alle anderen Änderungen, die diese Beitrags-
ordnung betreffen, werden vom Vorstand beschlossen. 

 


